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- bei Tag: 
 den Zylinder nach Nummer 1. 
 

 Das gleiche gilt für alle Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die gemeinsam ein Fahrzeug, einen 
Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage bugsieren. 

 
3. Die geschleppten Fahrzeuge eines Schleppverbandes in Fahrt müssen führen: 
 

- bei Nacht: 

 ein weißes helles, von allen Seiten sichtbares Licht, das mindestens 5 m über der Ebene der 
Einsenkungsmarken gesetzt werden muss. Diese Höhe darf bis auf 4 m verringert werden, wenn 
die Länge des Fahrzeugs 40 m nicht überschreitet; 

 
- bei Tag: 

 einen gelben Ball an einer geeigneten Stelle und so hoch, dass er von allen Seiten sichtbar ist. 
 
Wenn jedoch 

a) eine Anhanglänge des Verbandes 110 m überschreitet, muss sie bei Nacht zwei Lichter nach 
Satz 1 führen und zwar eines auf der vorderen und eines auf der hinteren Hälfte, 

b) eine Anhanglänge des Verbandes aus mehr als zwei längsseits verbundenen Fahrzeugen besteht, 
sind die Lichter oder die Bälle nach Satz 1 nur von den beiden äußeren Fahrzeugen zu führen. 

 
 Die Lichter und Bälle aller geschleppten Fahrzeuge eines Verbandes sind so zu setzen, dass sie sich 

möglichst in gleicher Höhe über dem Wasserspiegel befinden. 
 

4. Das Fahrzeug oder die Fahrzeuge, die die letzte Anhanglänge eines Schleppverbandes in Fahrt 
bilden, müssen bei Nacht führen: 

 
a) das Licht nach Nummer 3 oder das Topplicht nach § 3.08 Nr. 1 Buchstabe a; 

b) das Hecklicht nach § 3.08 Nr. 1 Buchstabe c. Bilden mehr als zwei längsseits verbundene 
Fahrzeuge den Schluss des Verbandes, brauchen nur die beiden äußeren Fahrzeuge dieses 
Hecklicht zu führen. 

 
5. Auf den Reeden brauchen Schleppverbände, die aus einem Fahrzeug mit Maschinenantrieb und 

einer einzigen Anhanglänge bestehen, die Tagbezeichnung nach diesem Paragraphen nicht zu 
führen. 

 
6. Dieser Paragraf gilt nicht für Kleinfahrzeuge, die ausschließlich Kleinfahrzeuge schleppen, und 

nicht für geschleppte Kleinfahrzeuge; für diese Kleinfahrzeuge gilt § 3.13 Nr. 2 und 3. 
 
 

§ 3.10 

Bezeichnung der Schubverbände in Fahrt 
(Anlage 3: Bild 11, 12, 13, 14) 

 
1. Schubverbände in Fahrt müssen bei Nacht führen: 

 
a) Als Topplichter 
 

i. drei Topplichter auf dem Vorschiff des Fahrzeugs oder, bei mehreren Fahrzeugen, auf dem 
Vorschiff des linken der Fahrzeuge an der Spitze des Verbandes. 
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Diese Topplichter müssen in der Form eines gleichseitigen Dreiecks mit waagerechter 
Grundlinie in einer Ebene senkrecht zur Längsebene des Verbandes angeordnet sein. 

Das oberste Topplicht muss mindestens 5 m über der Ebene der Einsenkungsmarken gesetzt 
werden. Die beiden unteren Topplichter müssen in einem Abstand von etwa 1,25 m von 
einander und ungefähr 1,10 m unter dem obersten Topplicht gesetzt werden; 

ii. ein Topplicht auf dem Vorschiff jedes anderen Fahrzeugs, dessen ganze Breite von vorn 
sichtbar ist. Dieses Topplicht ist nach Möglichkeit 3 m tiefer als das oberste Topplicht nach 
Ziffer i hiervor zu setzen. 

 Die Masten dieser Topplichter müssen in der Längsebene des Fahrzeugs stehen, auf dem sie 
geführt werden; 

 
b)1 Seitenlichter 
 
 so weit wie möglich hinten am breitesten Teil des Schubverbandes, höchstens 1 m von den 

Außenseiten des Schubverbandes entfernt und mindestens 2 m über dem Wasserspiegel; 
 
c) Als Hecklichter 
 
 i. drei Hecklichter auf dem Hinterschiff des schiebenden Fahrzeugs in einer waagerechten Linie 

senkrecht zur Längsebene mit einem seitlichen Abstand von etwa 1,25 m und in 
ausreichender Höhe, sodass sie nicht durch eines der anderen Fahrzeuge des Verbandes 
verdeckt werden können; 

 ii. ein Hecklicht auf dem Hinterschiff eines jeden anderen Fahrzeugs, dessen ganze Breite von 
hinten sichtbar ist. Befinden sich in dem Verband außer dem schiebenden Fahrzeug mehr als 
zwei von hinten sichtbare Fahrzeuge, ist dieses Hecklicht nur von den beiden äußeren 
Fahrzeugen zu führen. 

 
2. Schubverbände, die durch zwei schiebende Fahrzeuge nebeneinander fortbewegt werden, müssen 

bei Nacht Hecklichter nach Nummer 1 Buchstabe c Ziffer i auf dem steuerbordseitigen schiebenden 
Fahrzeug führen; das andere schiebende Fahrzeug muss das Hecklicht nach Nummer 1 Buchstabe c 
Ziffer ii führen. 

 
3. Nummer 1 gilt auch für Schubverbände, wenn sie bei Nacht geschleppt werden; jedoch müssen die 

drei Hecklichter nach Nummer 1 Buchstabe c Ziffer i gelb sein. 
 
4. Wird ein Schubverband bei Tag geschleppt, muss das schiebende Fahrzeug führen: 
 
  einen gelben Ball an einer geeigneten Stelle und so hoch, dass er von allen Seiten sichtbar ist. 
 
 

§ 3.11 

Bezeichnung gekuppelter Fahrzeuge in Fahrt 
(Anlage 3: Bild 15, 16) 

 
1. Gekuppelte Fahrzeuge in Fahrt müssen bei Nacht führen: 
 

a) auf jedem Fahrzeug das Topplicht nach § 3.08 Nr. 1 Buchstabe a; auf Fahrzeugen ohne 
Maschinenantrieb kann dieses Topplicht jedoch an einer geeigneten Stelle und nicht höher als 
das Topplicht des Fahrzeugs oder der Fahrzeuge mit Maschinenantrieb durch das Licht nach 
§ 3.09 Nr. 3 ersetzt werden; 

 
1  Buchstabe b wurde definitiv angenommen (Beschluss 2023-II-11). 
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§ 3.30  

Notzeichen 
(Anlage 3: Bild 59) 

 
1. Ein in Not befindliches Fahrzeug, das Hilfe durch Sichtzeichen herbeirufen will, kann zeigen: 
 

- bei Nacht: 
 ein Licht, das im Kreis geschwenkt wird; 
 
- bei Tag: 
 eine rote Flagge, die im Kreis geschwenkt wird, oder einen sonstigen geeigneten Gegenstand, 

 der im Kreis geschwenkt wird. 
 

2. Diese Zeichen ersetzen oder ergänzen die Schallzeichen nach § 4.04. 
 
 

§ 3.31 

Hinweis auf das Verbot, das Fahrzeug zu betreten 
(Anlage 3: Bild 60) 

 
1. Sofern es nicht an Bord beschäftigten Personen durch andere Vorschriften verboten ist, das 

Fahrzeug zu betreten, muss dieses Verbot angezeigt werden durch 
 

runde weiße Symbole mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und einem schwarzen Sinnbild der 
abwehrenden Hand. 

 
Die Symbole sind je nach Bedarf an Bord oder am Laufsteg aufzustellen. 
 
Ihr Durchmesser muss etwa 0,60 m betragen. 

 
2. Die Symbole müssen erforderlichenfalls beleuchtet werden, damit sie bei Nacht deutlich sichtbar 

sind. 
 
3. Die Symbole, die nach der am 30. November 2011 gültigen Fassung der 

Rheinschifffahrtspolizeiverordnung vorgeschrieben waren, dürfen bis zum 30. November 2015 
verwendet werden. 

 
 

§ 3.32 
Hinweis auf das Verbot, 

zu rauchen, ungeschütztes Licht oder Feuer zu verwenden 
(Anlage 3: Bild 61) 

 
1. Sofern es durch andere Vorschriften verboten ist, an Bord  

a) zu rauchen,  

b) ungeschütztes Licht oder Feuer zu verwenden, 

muss dieses Verbot angezeigt werden durch 

runde weiße Symbole mit rotem Rand und rotem Schrägstrich, auf denen ein brennendes 
Streichholz abgebildet ist. 

 
Die Symbole sind je nach Bedarf an Bord oder am Laufsteg aufzustellen. 
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Ihr Durchmesser muss etwa 0,60 m betragen. 
 

2. Die Symbole müssen erforderlichenfalls beleuchtet werden, damit sie bei Nacht deutlich sichtbar 
sind. 

1 
 

§ 3.33  

Hinweis auf das Verbot des Stillliegens nebeneinander 
(Anlage 3: Bild 62) 

 
1. Sofern das seitliche Stillliegen in der Nähe eines Fahrzeugs zum Beispiel wegen der Art seiner 

Ladung durch andere Vorschriften oder durch besondere Anordnungen der zuständigen Behörde 
verboten ist, muss dieses Fahrzeug an Deck in der Längsebene führen: 

 
eine quadratische Tafel, darunter eine dreieckige Zusatztafel. 

 
Die quadratische Tafel ist auf beiden Seiten weiß mit rotem Rand und trägt einen roten Schrägstrich 
von links oben nach rechts unten und ein schwarzes „P“ im Mittelfeld. 
 
Die dreieckige Zusatztafel ist auf beiden Seiten weiß und zeigt in schwarzen Zahlen die Entfernung 
in Metern an, innerhalb derer das Stillliegen verboten ist. 
 

2. Bei Nacht müssen die Tafeln so beleuchtet sein, dass sie an beiden Seiten des Fahrzeugs deutlich 
sichtbar sind. 

 
3. Dieser Paragraph gilt nicht für die in § 3.21 genannten Fahrzeuge, Schubverbände und gekuppelten 

Fahrzeuge. 
 
 

§ 3.342 
 

Zusätzliche Bezeichnung der Fahrzeuge  
beim Einsatz von Tauchern 

(Anlage 3: Bild 65) 
 

Fahrzeuge, die für den Einsatz von Tauchern verwendet werden, müssen zusätzlich zu ihrer 
Bezeichnung auf Grund anderer Bestimmungen dieser Verordnung führen: 

 
eine mindestens 1 m hohe, starre Nachbildung des Buchstabensignals „A“ des Internationalen 
Signalbuches an geeigneter Stelle und so hoch, dass sie bei Tag und bei Nacht von allen Seiten 
sichtbar ist. 

 
 

 
1  Die Aufhebung der Nummer 3 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2023-II-12). 
2  § 3.34 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2012-II-14). 
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Abschnitt III. Informations- und Navigationsgeräte1 
 

§ 4.06 
Radar 

 

1.2 Fahrzeuge dürfen nur dann Radar benutzen, wenn 
a) sie mit einem Radargerät und einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit des 

Fahrzeugs nach Artikel 7.06 Nummer 1 ES-TRIN ausgerüstet sind. Das gilt auch für Inland 
ECDIS Geräte, die unter Verwendung von Inland ECDIS beim Steuern des Fahrzeuges mit 
überlagertem Radarbild betrieben werden können (Navigationsmodus). Die Geräte müssen in 
gutem Betriebszustand sein und einem von der zuständigen Behörde eines Rheinuferstaates oder 
Belgiens für den Rhein zugelassenen Baumuster entsprechen. Nicht frei fahrende Fähren 
brauchen jedoch nicht mit einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit ausgerüstet zu 
sein; 

b) sich an Bord eine Person befindet, die eine nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige 
besondere Berechtigung für Radarfahrten besitzt; bei guter Sicht kann jedoch Radar zu 
Übungszwecken verwendet werden, auch wenn sich eine solche Person nicht an Bord befindet. 

 
2. Bei Schubverbänden und gekuppelten Fahrzeugen gilt die Nummer 1 nur für das Fahrzeug, auf dem 

sich der Führer des Verbandes oder der gekuppelten Fahrzeuge befindet. 
 

3. Schnelle Schiffe in Fahrt müssen Radar benutzen. 
 

4.3 Kleinfahrzeuge, die Radar nutzen, müssen zusätzlich mit einer in einem guten Betriebszustand 
befindlichen und auf Empfang geschalteten Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff 
ausgerüstet sein. 

 

§ 4.071 

Inland AIS und Inland ECDIS 
 

1.4 5 Fahrzeuge müssen mit einem Inland AIS Gerät nach Artikel 7.06 Nummer 3 ES-TRIN 
ausgerüstet sein. Das Inland AIS Gerät muss in gutem Betriebszustand sein. 

 

Satz 1 gilt nicht für folgende Fahrzeuge: 
a) Fahrzeuge von Schubverbänden und gekuppelten Fahrzeugen, ausgenommen das Fahrzeug, das 

die Hauptantriebskraft stellt, 
b) Kleinfahrzeuge, ausgenommen 

- Polizeifahrzeuge, die mit einem Radargerät ausgerüstet sind, und  
- Fahrzeuge, die ein Schiffsattest nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung oder ein nach 

dieser Verordnung als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzen, 
c) Schubleichter ohne eigenen Antrieb, 
d) schwimmende Geräte ohne eigenen Antrieb. 

 

2.6 Das Inland AIS Gerät muss folgende Anforderungen erfüllen: 
a) das Inland AIS Gerät muss ständig eingeschaltet sein; 
b)7 das Inland AIS Gerät muss mit maximaler Leistung senden; dies gilt nicht für Tankschiffe 

mit dem Navigationsstatus „festgemacht“; 
c) es darf immer nur ein Inland AIS Gerät an Bord eines Fahrzeugs oder Verbands im Sendebetrieb 

sein; 
d) die eingegebenen Daten des im Sendebetrieb befindlichen Inland AIS Geräts müssen zu jedem 

Zeitpunkt den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbands entsprechen. 

 
1  Die Überschrift von Abschnitt III und § 4.07 außer Nr. 2, 2a, 3, 4 und 5 Buchstabe c wurden definitiv angenommen (Beschluss 2013-II-16). 
2  Nummer 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 
3  Nummer 4 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-II-12). 
4  Nummer 1, außer Satz 1, wurde definitiv geändert (Beschluss 2014-I-13). 
5  Nummer 1 Satz 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2017-II-19, Anlage 1). 
6  Nummer 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-11). 
7  Buchstabe b wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-II-17). 
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2a.1 Nummer 2 Buchstabe a gilt nicht, 
a) wenn sich die Fahrzeuge in einem Übernachtungshafen nach § 14.11 Nummer 1 befinden, 
b) wenn die zuständige Behörde eine Ausnahme für Wasserflächen, die von der Fahrrinne baulich 

getrennt sind, gewährt hat, 
c) für Fahrzeuge der Polizei, wenn die Übermittlung von AIS Daten die Erfüllung polizeilicher 

Aufgaben gefährden würde. 
 
3.2 Fahrzeuge, die mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet sein müssen, ausgenommen Fähren, 

müssen zusätzlich mit einem Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus oder einem 
vergleichbaren Gerät zur Anzeige elektronischer Binnenschifffahrtskarten, das mit dem Inland AIS 
Gerät verbunden sein muss, ausgestattet sein und dieses zusammen mit einer aktuellen 
elektronischen Binnenschifffahrtskarte nutzen. 3Das Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus 
muss den Bestimmungen von Teil I des ES-RIS entsprechen. 4Das vergleichbare Gerät zur Anzeige 
elektronischer Karten und die elektronische Binnenschifffahrtskarte müssen den 
Mindestanforderungen an Geräte zur Anzeige elektronischer Binnenschifffahrtskarten zur Nutzung 
von Inland AIS-Daten an Bord von Fahrzeugen (Beschluss 2021-I-11) entsprechen. 

 
4.3 Es müssen mindestens folgende Daten gemäß den Bestimmungen von Teil II des ES-RIS 

übermittelt werden: 
a) User Identifier (Maritime Mobile Service Identity, MMSI); 
b) Schiffsname; 
c) Fahrzeug- oder Verbandstyp gemäß Bestimmungen von Teil II des ES-RIS; 
d) einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI), oder, für die Seeschiffe sofern keine ENI erteilt 

wurde, die IMO Nummer;  
e) Länge über alles des Fahrzeugs bzw. Verbandes mit einer Genauigkeit von 0,1 m; 
f) Breite über alles des Fahrzeugs bzw. Verbandes mit einer Genauigkeit von 0,1 m; 
g) Position (WGS 84); 
h) Geschwindigkeit über Grund; 
i) Kurs über Grund; 
j) Zeitangabe der elektronischen Positionsermittlung; 
k) Navigationsstatus gemäß Anlage 11; 
l) Bezugspunkt der Positionsinformation auf dem Fahrzeug mit einer Genauigkeit von 1 m gemäß 

Anlage 11; 
m) Rufzeichen. 

 
5. Der Schiffsführer muss folgende Daten bei Änderungen umgehend aktualisieren: 

a) Länge über alles mit einer Genauigkeit von 0,1 m gemäß Anlage 11; 
b) Breite über alles mit einer Genauigkeit von 0,1 m gemäß Anlage 11; 
c)3 Fahrzeug- oder Verbandstyp gemäß den Bestimmungen von Teil II des ES-RIS; 
d) Navigationsstatus gemäß Anlage 11; 
e) Bezugspunkt der Positionsinformation auf dem Fahrzeug mit einer Genauigkeit von 1 m gemäß 

Anlage 11. 
 
 

 
1  Nummer 2a wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-11). 
2  Nummer 3 Satz 1 wurde definitiv geändert (Beschluss 2021-I-11). 
3  Nummer 3 Satz 2 und Nummer 4 und 5 Buchstabe c, wurden definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-13). 
4  Nummer 3 Satz 3 gilt vom 1.12.2024 bis 30.11.2027 (Beschluss 2024-I-10). 

1.12.2024 



 
Page/Seite/Bladzijde 2 
 

 
Etablissement des carnets de contrôle des huiles usées 

 
Le premier carnet de contrôle des huiles usées, muni sur la page 1 du numéro d'ordre 1, est délivré par une 
autorité compétente sur présentation du certificat de visite en cours de validité ou d'un autre certificat 
reconnu comme étant équivalent. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1. 
 
Tous les carnets suivants seront établis et numérotés dans l'ordre par une autorité compétente. Toutefois, ils 
ne doivent être remis que sur présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la 
mention indélébile "non valable". Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord 
durant au moins six mois à compter de la dernière inscription. 
 
 

Ausstellung der Ölkontrollbücher 
 
Das erste Ölkontrollbuch, versehen auf Seite 1 mit der laufenden Nummer 1, wird von einer zuständigen 
Behörde gegen Vorlage des gültigen Schiffsattestes oder eines als gleichwertig anerkannten Zeugnisses 
ausgestellt. Sie trägt auch die auf Seite 1 vorgesehenen Angaben ein. 
 
Alle nachfolgenden Kontrollbücher werden von einer zuständigen Behörde mit der Folgenummer 
nummeriert und ausgegeben. Sie dürfen jedoch nur gegen Vorlage des vorhergehenden Kontrollbuches 
ausgehändigt werden. Das vorhergehende Kontrollbuch wird unaustilgbar „ungültig“ gekennzeichnet. 
Nach seiner Erneuerung muss das vorhergehende mindestens sechs Monate nach der letzten Eintragung an 
Bord aufbewahrt werden. 
 
 

Afgifte van het olie-afgifteboekje 
 
Het eerste olie-afgifteboekje, daartoe op bladzijde 1 voorzien van het volgnummer 1, wordt door een 
bevoegde autoriteit op vertoon van het geldige Certificaat van Onderzoek of van een gelijkwaardig erkend 
bewijs afgegeven. Deze autoriteit vult tevens de gegevens op bladzijde 1 in. 
 
Alle volgende olie-afgifteboekjes worden door een bevoegde autoriteit afgegeven nadat deze daarop het 
aansluitende volgnummer heeft aangebracht. Ieder volgend olie-afgifteboekje mag echter slechts na 
overleggen van het vorige boekje worden afgegeven. Het vorige boekje wordt op onuitwisbare wijze als 
„ongeldig” gemerkt. Na het verkrijgen van een nieuw olie-afgifteboekje moet het voorgaande boekje 
gedurende tenminste zes maanden na de laatste daarin vermelde datum van afgifte aan boord worden 
bewaard. 
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Page 3 et suivantes/Seite 3 und folgende/Bladzijde 3 en volgende 
 
 

1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment acceptés/ 
Akzeptierte öl und fetthaltige Schiffsbetriebsabfälle/ 
Geaccepteerde olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafvalstoffen:  
 

1.1 Huiles usées/Altöl/afgewerkte olie  ............................  l 

 
1.2 Eau de fond de cale de/Bilgenwasser aus/Bilgewater van 
 

Salle des machines arrière/Maschinenraum hinten/ 
machinekamer achter  ............................  l 

Salle des machines avant/Maschinenraum vorne/ 
machinekamer voor  ............................  l 

Autres locaux/Andere Räumen/andere ruimten  ............................  l 
 

1.3 Autres déchets huileux ou graisseux/ 
Andere öl- oder fetthaltige Abfälle/ 
Overige olie- of vethoudende afvalstoffen: 

 
Chiffons usés/Altlappen/gebruikte poetslappen  ............................  kg 

Graisses usées/Altfett/afgewerkt vet  ............................  kg 

Filtres usés/Altfilter/gebruikte filter  ............................  pièces/Stück/stuk 

Récipients/Gebinde/verpakkingen  ............................  pièces/Stück/stuk 
 

2. Notes/Bemerkungen/Opmerkingen: 
 
2.1 Déchets refusés/Nicht akzeptierte Abfälle/ 

niet geaccepteerd afval  .............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
 
2.2 Autres remarques/Andere Bemerkungen/overige opmerkingen: 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 
Lieu Date 
Ort  ...............................................................  Datum  ........................................  
Plaats Datum 

 
 
 
Cachet et signature de la station de réception 
Stempel und Unterschrift der Annahmestelle 
Ondertekening en stempel van de ontvangstinrichting 
 
 
 
 ......................................................................................  
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Anlage 131 
 

VERZEICHNIS DER MITZUFÜHRENDEN URKUNDEN UND SONSTIGEN UNTERLAGEN 
NACH § 1.10 RHEINSCHPV 

 
In der Spalte „Rechtsgrundlage“ der nachfolgenden Tabelle wird auf die folgenden Vorschriften, 
Übereinkommen und Verwaltungsvereinbarungen verwiesen: 

- Rheinschiffspersonalverordnung (RheinSchPersV), 

- Rheinschiffsuntersuchungsordnung (RheinSchUO), 

- Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe (ES-TRIN), 

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen (ADN), 

- Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und 
Binnenschifffahrt (CDNI), 

- Übereinkommen über die Eichung von Binnenschiffen, geschlossen am 15. Februar 1966 in Genf 
(Übereinkommen vom 15. Februar 1966), 

- Regionale Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk. 
 
In der vorletzten Spalte der nachfolgenden Tabelle wird angegeben, ob die Aushändigung der an Bord 
mitzuführende Urkunden und sonstigen Unterlagen auf einem elektronischen Träger autorisiert ist oder nicht. 
 
Die letzte Spalte „Elektronisches Format“ der nachfolgenden Tabelle präzisiert das elektronische Format, in 
dem Urkunden und sonstige Unterlagen in elektronischer Form ausgehändigt werden können. Das in der 
nachfolgenden Tabelle angegebene PDF-Format entspricht dem in der internationalen Norm 
ISO 32000-1 : 2008 definierten Format. Das elektronische Format PDF/A in der folgenden Tabelle entspricht 
dem in der internationalen Norm ISO 19005-1 : 2005 festgelegten Format. 
 
 

 
1  Anlage 13 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2023-II-13). 
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Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

1. Fahrzeuge 

1.1 das Schiffsattest oder die als Ersatz zugelassene Urkunde oder ein als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis 

RheinSchUO § 1.04 nicht zugelassen  

1.2 die Rheinschifffahrtszugehörigkeitsurkunde Beschluss ZKR 2015-II-10 zugelassen PDF-Format 

1.3 der Eichschein des Fahrzeugs Übereinkommen vom 
15. Februar 1966 

nicht zugelassen  

2. Besatzung 

2.1.1a das Befähigungszeugnis als Schiffsführer, das gegebenenfalls die notwendigen 
besonderen Berechtigungen umfasst, und das nach der Rheinschiffspersonal-
verordnung gültig ist, mit Ausnahme des Sportpatents, des Behördenpatents 
oder des vorläufigen Rheinpatents 

RheinSchPersV § 3.02 zugelassen PDF/A-Format 

2.1.1b das Sportpatent, das Behördenpatent oder das vorläufige Rheinpatent RheinSchPersV § 3.02 
(§ 12.08 für das vorläufige 
Rheinpatent) 

nicht zugelassen  

2.1.2 für die anderen Mitglieder der Besatzung ein ordnungsgemäß ausgefülltes, 
gültiges Schifferdienstbuch, mit dem (den) entsprechenden 
Befähigungszeugnis(sen) 

RheinSchPersV § 3.02 nicht zugelassen  
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 1.12.2024 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

2.2 das ordnungsgemäß ausgefüllte Bordbuch einschließlich der Bescheinigung 
nach Anlage 8 der Rheinschiffspersonalverordnung oder einer Kopie der Seite 
mit den Eintragungen der Fahr- beziehungsweise Ruhezeiten aus dem 
Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes 
stattgefunden hat; auf Fahrzeugen, die über ein gemäß Anlage O zur 
Rheinschiffsuntersuchungsordnung auf dem Rhein anerkanntes 
Gemeinschaftszeugnis oder Unionszeugnis verfügen, kann statt des von einer 
zuständigen Behörde eines Rheinuferstaates oder Belgiens ausgestellten 
Bordbuches ein von einer zuständigen Behörde eines Drittstaates ausgestelltes 
und von der ZKR anerkanntes Bordbuch mitgeführt werden. 

RheinSchPersV § 18.04 nicht zugelassen  

2.3 die Bescheinigung über die Ausgabe der Bordbücher RheinSchPersV § 18.04 zugelassen PDF-Format 

2.4 eine nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige besondere Berechtigung 
für Radarfahrten 

RheinSchPersV § 13.02 zugelassen PDF/A-Format 

2.5 ein Sprechfunkzeugnis für die Bedienung von Schiffsfunkstellen Regionale Vereinbarung 
über den 
Binnenschifffahrtsfunk 
Anhang 5 

nicht zugelassen  

2.6 die Befähigungszeugnisse für das Sicherheitspersonal auf Fahrgastschiffen RheinSchPersV § 16.01 ff. Ausschließlich für 
Sachkundige für 

Fahrgastschifffahrt 
akzeptiert 

PDF/A-Format 

2.7 bei Fahrzeugen, die das Kennzeichen nach § 2.06 tragen, die Bescheinigungen 
des Schiffsführers und der Besatzungsmitglieder, die am Bunkervorgang 
beteiligt sind 

RheinSchPersV § 15.02 zugelassen PDF/A-Format 
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 1.12.2024 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

3. Fahrtgebiete 

3.1 die Bescheinigung der zuständigen Behörde über Dauer und örtliche 
Begrenzung der Baustelle, auf der das Baustellenfahrzeug eingesetzt werden 
darf 

ES-TRIN Artikel 23.01 zugelassen PDF-Format 

3.2 auf der Strecke zwischen Basel und Mannheim für Fahrzeuge mit einer Länge 
über 110 m der Nachweis einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft über 
die Schwimmfähigkeit, die Trimmlage und die Stabilität der getrennten 
Schiffsteile, der auch eine Aussage darüber enthalten muss, ab welchem 
Beladungszustand die Schwimmfähigkeit der beiden Teile nicht mehr gegeben 
ist 

ES-TRIN Artikel 28.04 
Nummer 2 Buchstabe c 

zugelassen PDF-Format 

4. Navigations- und Informationsgeräte 

4.1 die Bescheinigung über Einbau und Funktion der Radaranlage ES-TRIN Artikel 7.06 
Nummer 1 

ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt III Artikel 9 und 
Abschnitt VI 

zugelassen PDF-Format 

4.2 die Bescheinigung über Einbau und Funktion des Wendeanzeigers ES-TRIN Artikel 7.06 
Nummer 1 

ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt III Artikel 9 und 
Abschnitt VI 

zugelassen PDF-Format 
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 1.12.2024 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

4.3 die Bescheinigung über Einbau und Funktion von Inland AIS Geräten ES-TRIN Artikel 7.06 
Nummer 3 
ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt IV Artikel 2 
Nummer 9 

zugelassen PDF-Format 

4.4 die Bescheinigung über Einbau und Funktion des Fahrtenschreibers sowie die 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers 

ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt V Artikel 1 und 
2 Nummer 6 

zugelassen PDF-Format 

4.5 die Urkunde(n) „Frequenzzuteilung“ oder die „Zuteilungsurkunde“  zugelassen PDF-Format 

5. Ausrüstungen 

5.1 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung der motorisch betriebenen 
Steuereinrichtungen 

ES-TRIN Artikel 6.09 
Nummer 5 

zugelassen PDF-Format 

5.2 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung des in der Höhe verstellbaren 
Steuerhauses 

ES-TRIN Artikel 7.12 
Nummer 12 

zugelassen PDF-Format 

5.3 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung der Schiffsdampfkessel und 
sonstigen Druckbehälter 

ES-TRIN Artikel 8.01 
Nummer 2 

zugelassen PDF-Format 

5.4 die Kopie des Typgenehmigungsbogens, die Anleitung des Motorenherstellers 
und die Kopie des Motorparameterprotokolls 

ES-TRIN Artikel 9.01 
Nummer 3 

zugelassen PDF-Format 
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 1.12.2024 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

5.5 die Unterlagen über elektrische Anlagen ES-TRIN Artikel 10.01 
Nummer 2 

zugelassen PDF-Format 

5.6 die Bescheinigung für die Drahtseile ES-TRIN Artikel 13.02 
Nummer 3 Buchstabe a 

zugelassen PDF-Format 

5.7 die Prüfkennzeichnung der tragbaren Feuerlöscher ES-TRIN Artikel 13.03 
Nummer 5 

zugelassen PDF-Format 

5.8 die Prüfbescheinigungen über fest installierte Feuerlöschanlagen ES-TRIN Artikel 13.04 
Nummer 8 
ES-TRIN Artikel 13.05 
Nummer 9 

zugelassen PDF-Format 

5.9 die Prüfbescheinigungen und Bedienungsanleitung über Krane ES-TRIN Artikel 14.12 
Nummer 6, 7 und 9 

zugelassen PDF-Format 

5.10 die Bescheinigung über die Prüfung der Flüssiggasanlagen ES-TRIN Artikel 17.13 zugelassen PDF-Format 

5.11 der erforderliche Typgenehmigungsbogen und Wartungsnachweis der 
Bordkläranlage 

ES-TRIN Artikel 18.01 
Nummer 5 und 9 

zugelassen PDF-Format 

5.12 bei Fahrzeugen, die das Kennzeichen nach § 2.06 tragen, die 
Bedienungsanleitung und die Sicherheitsrolle 

ES-TRIN Artikel 30.03 
Nummer 1 und Anlage 8 
Nummer 1.4.9 

zugelassen PDF-Format 

5.13 bei Fahrzeugen, die für die Beförderung und Übernachtung von mehr als 12 
Fahrgästen zugelassen sind, die Sicherheitsrolle 

RheinSchPV § 8.10 zugelassen PDF-Format 
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 1.12.2024 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

6. Ladung und Abfälle 

6.1 die nach ADN Unterabschnitt 8.1.2.1, 8.1.2.2 und 8.1.2.3 erforderlichen 
Urkunden 

ADN Unterabschnitte 
8.1.2.1, 8.1.2.2 und 8.1.2.3 

  

6.1.1 das Beförderungspapier ADN, 8.1.2.1 b zugelassen Ausschließlich in 
einem Format, das 
die Anforderungen 
des Unterabschnitts 
5.4.0.2 ADN erfüllt, 
in Verbindung mit 
dem Leitfaden für 

die Anwendung des 
Unterabschnitts 

5.4.0.2 ADN 

6.1.2 Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von 
gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen mit der beigefügten Verordnung 
(ADN) 

ADN, 8.1.2.1 d zugelassen Jederzeit lesbare 
elektronische 
Textfassung 

6.1.3 weitere nach Unterabschnitt 8.1.2.1, 8.1.2.2 und 8.1.2.3 ADN erforderliche 
Unterlagen 

ADN, 8.1.2.1, a, c und e 
bis h und k 
ADN, 8.1.2.2, a, c bis h 
ADN, 8.1.2.3, a, c bis x 

nicht zugelassen  



- 9 - 
 

 1.12.2024 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

6.2 bei Containerbeförderung die von einer Schiffsuntersuchungskommission 
geprüften Stabilitätsunterlagen des Fahrzeugs, einschließlich Stauplan oder 
Ladungsliste für den jeweiligen Beladungsfall und das Ergebnis der 
Stabilitätsberechnung für den jeweiligen, einen früheren vergleichbaren oder 
einen standardisierten Beladungsfall jeweils unter Angabe des verwendeten 
Berechnungsverfahrens 

ES-TRIN Artikel 27.01 
Nummer 2 (Beschreibung 
der Unterlagen und 
Sichtvermerk der 
Untersuchungskommission) 
ES-TRIN Artikel 28.03 
Nummer 3 (Ergebnis der 
Berechnung bei 
Containerschiffen) 
RheinSchPV § 1.07 
Nummer 5 (Ergebnis der 
Stabilitätsprüfung und 
Stauplan) 

zugelassen PDF-Format 

6.3 das ordnungsgemäß ausgefüllte Ölkontrollbuch RheinSchPV § 15.05 und 
Anlage 10 

CDNI Anlage 2 
(Anwendungsbestimmung) 
Teil A Artikel 1.01, 2.03 
und Anhang I 

nicht zugelassen  

6.4 der Bezugsnachweis für Gasöl, einschließlich der Quittungen für die 
Entsorgungsgebühren-Transaktionen des SPE-CDNI über einen Zeitraum von 
mindestens 12 Monaten. Liegt der letzte Bezug von Gasöl mehr als 12 Monate 
zurück, so ist mindestens der letzte Bezugsnachweis mitzuführen 

CDNI Anlage 2 
(Anwendungsbestimmung) 
Teil A Artikel 3.04 
Nummern 1 und 2 

zugelassen PDF-Format 
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 1.12.2024 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

6.5 die Entladebescheinigung RheinSchPV § 15.08 
Nummer 2 
CDNI, Anlage 2 und Teil 
B, Muster des Anhangs IV 

zugelassen Lesbare 
elektronische 
Fassung mit 

fälschungssicherer 
Signatur gemäß der 
Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 oder 

gemäß 
vergleichbaren 

nationalen 
Vorschriften der 
Schweizerischen 

Eidgenossenschaft 
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